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Öffentliche Stellenausschreibung 
Erste/r Beigeordnete/r (m/w/d) 
 
 
Am Südhang des Thüringer Waldes liegt die Hochschul-, Fachwerk- und Reformationsstadt 
Schmalkalden. Durch Eingemeindungen beheimatet die Stadt inzwischen ca. 20.000 Einwohnern auf 
einer Fläche von ca. 105 km², welches sich auf das Kernstadtgebiet und die Ortsteile Asbach, 
Grumbach, Mittelschmalkalden, Mittelstille, Möckers, Springstille und Wernshausen verteilt. 
 
Der Altstadtkern von Schmalkalden ist ein wertvolles Zeugnis mitteleuropäischen Städtebaus, eine 
historisch gewachsene „Erlebniswelt“ mit mehr als 1.000 Jahren Bau-, Stadt- und Kulturgeschichte. 
Authentische Stätten der Reformation wie die spätgotische Hallenkirche St. Georg, das Lutherhaus und 
der Hessenhof zeugen von der einstigen und noch heute andauernden Bedeutung der Stadt. Imposant 
thront Schloss Wilhelmsburg – eine Perle der Renaissance-Baukunst – über der malerischen Altstadt. 
 
Neben zahlreichen Erholungsmöglichkeiten, die u.a. in Vorbereitung der 3. Thüringer 
Landesgartenschau 2015 entstanden sind, präsentiert sich die Kleinstadt als attraktiver Wirtschafts- 
und Wohnstandort. Als regional bedeutsamer Bildungsstandort verfügt die Stadt Schmalkalden über 
vier Grund- und eine Regelschule, ein staatliches Gymnasium, ein Berufsbildungszentrum, eine 
Hochschule und ein Förderschulzentrum. Vor Ort gibt es sieben moderne Kindertagesstätten in 
kommunaler Hand sowie drei Kindertagesstätten in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft. 
 
In der Hochschul-, Fachwerk- und Reformationsstadt Schmalkalden ist zum 01.07.2023 die 
Wahlbeamtenstelle einer/eines hauptamtlichen 
 

Ersten Beigeordneten (m/w/d) 
 
zu besetzen. 
 
Die/Der Erste Beigeordnete (m/w/d) ist Beamtin/Beamter auf Zeit und wird durch den Stadtrat für die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Besoldung erfolgt entsprechend der Thüringer Kommunal-
Besoldungsverordnung nach Besoldungsgruppe A 15 ThürBesG. Daneben wird eine 
Dienstaufwandsentschädigung gewährt. 
 
Gemäß der Thüringer Kommunalordnung und der Hauptsatzung der Stadt Schmalkalden hat der 
Bürgermeister die Leitung einzelner Geschäftsbereiche an die/den Beigeordneten (m/w/d) zu 
übertragen. Zum Geschäftsbereich der/des Ersten Beigeordneten (m/w/d) gehört das Hauptamt. 
Daneben obliegt der/dem Ersten Beigeordneten (m/w/d) die Stellvertretung des Bürgermeisters und 
das kommunale Beteiligungsmanagement 
 
Gesucht wird eine belastbare, verantwortungsbewusste, entscheidungsfreudige und fachlich 
qualifizierte Führungspersönlichkeit mit überdurchschnittlicher Einsatzbereitschaft und mehrjähriger 
Leitungserfahrung, vorzugsweise im kommunalen öffentlichen Dienst. Eine vertrauensvolle und 
konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, dem Stadtrat sowie den anderen städtischen 
Gremien und Beiräten sollte selbstverständlich sein. Die/Der Bewerber/in (m/w/d) sollte sehr mit der 
Stadt Schmalkalden verbunden sein und sich mit dieser identifizieren. Sie/Er sollte es verstehen, eine 
bürgerorientierte Verwaltung engagiert weiterzuentwickeln und die Mitarbeiter/innen (m/w/d) 
kooperativ und leistungsorientiert zu motivieren und zu führen. 
 
Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d) müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen (§ 32 Abs. 5 Satz 2 ThürKO). 
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Vorausgesetzt werden: 
 

- ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium, welches sich dem Aufgabenbereich 
zuordnen lässt, vorzugsweise im Verwaltungs-  oder Wirtschaftsrecht 

- umfassende Kenntnisse und Berufserfahrung in den Aufgabenbereichen der öffentlichen 
Verwaltung 

- sehr gute Kenntnisse über die kameralistische Haushaltsführung und das 
Beteiligungsmanagement 

- mehrjährige Leitungs-/Führungserfahrung, vorzugsweise in den Bereichen Hauptverwaltung 
oder Kämmerei im kommunalen öffentlichen Dienst 

- ein souveränes Auftreten und eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
- Erfahrungen im Umgang mit kommunalpolitischen Gremien. 

 
Es wird erwartet, dass die/der zukünftige Stelleninhaber/in (m/w/d) den Wohnsitz im Stadtgebiet der 
Stadt Schmalkalden oder im näheren Umkreis nimmt. 
 
Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die im Sinne des § 2 Absatz (2) und (3) des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB IX) schwerbehindert oder schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, 
werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Die Stelle ist für alle Geschlechter gleichermaßen geeignet. 
 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (inklusive tabellarischem Lebenslauf, lückenlosem 
Tätigkeitsnachweis, beglaubigter Zeugnisabschriften sowie einschlägiger Prüfungs- und 
Dienstzeugnisse, aktuelles Führungszeugnis und Referenzangaben) richten Sie bitte im verschlossenen 
Umschlag mit dem Vermerk „Bewerbung Erste/r Beigeordnete/r“ bis zum 08.05.2023 an folgende 
Anschrift 
 

- persönlich –  
Bürgermeister der Stadt Schmalkalden 
Herrn Thomas Kaminski 
Altmarkt 1 
98574 Schmalkalden 

 
Durch die Bewerbung entstehende Kosten (einschließlich eventueller Reisekosten und 
Verdienstausfall) werden nicht erstattet. 
 
Bitte beachten Sie, dass, soweit Sie Ihrer Bewerbung keinen ausreichend frankierten DIN-A4-
Rückumschlag beigefügt haben, davon ausgegangen wird, dass Sie auf eine Rückgabe Ihrer Unterlagen 
verzichten. In diesem Fall werden Ihre Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens 
ordnungsgemäß vernichtet. 
 
Mit dem Einreichen Ihrer Bewerbung erteilen Sie der Stadtverwaltung Schmalkalden ausdrücklich die 
Zustimmung, Ihre übermittelten personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum, 
Privatadresse, private Telefonnummer/n und E-Mail-Adresse) durch hierfür befugte und bestimmte 
Personen zum Zwecke des Stellenbesetzungsverfahrens zu erfassen und zu verarbeiten. Des Weiteren 
werden aus den Bewerbungsunterlagen das Bewerbungsschreiben, der Lebenslauf, die Zeugnisse, 
Zertifikate und der Nachweis über eine Schwerbehinderung (wenn vorliegend) etc. erfasst. Die 
Stadtverwaltung Schmalkalden versichert, dass nur der Personenkreis, der unmittelbar in das 
Stellenbesetzungsverfahren einbezogen ist, Kenntnis über diese Daten erhält. Eine 
darüberhinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Der Widerspruch führt zum 
Ausschluss vom laufenden Bewerbungs-/Stellenbesetzungsverfahren. Ihre Datenschutzrechte ergeben 
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sich aus der DSGVO und dem Thüringer Datenschutzgesetz. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.schmalkalden.de/datenschutz. 
 
 
 
Kaminski 
Bürgermeister 

http://www.schmalkalden.de/datenschutz

